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Vorentwurf - Bebauungsplan Nr. 02/2023 „Windpark Wulferstedt“ 

Ihr Zeichen:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 12.09.2023 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) bezüglich des oben genannten Vor-

gangs um eine Stellungnahme. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie 

des LAGB erfolgten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf mögliche berg-

bauliche / geologische Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann Ihnen Folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Belange, die das LAGB, Abteilung Bergbau zu vertreten hat, stehen dem o.g. 

Vorhaben nicht entgegen.  

Bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberg-

gesetzes unterliegen, werden durch das Vorhaben/ die Planung nicht be-

rührt. 

 

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altberg-

bau liegen dem LAGB für den Planungsbereich nicht vor. 

10.10.2023 

32-34290-904/1/25285/2023 

 

Tim Kirchhoff 

Durchwahl +49 345 13197-438 

stellungnahmen.lagb@sachsen-

anhalt.de 

 

Architekturbüro Dipl.-Ing. Christian Boos 
August- Bebel- Str. 43  
39435 Bördeaue, OT Unseburg 



Seite 2/3 

 

 

Stefan Thurm (Tel.: 0345 13197-275) 

 

Geologie 

 

Ingenieurgeologie 

 

Der tiefere geologische Untergrund im Bereich des Vorhabens wird aus Gesteinen des Mittleren 

Keuper gebildet, die potentiell subrosionsgefährdete Horizonte aufweisen. Aufgrund des Vorhan-

denseins dieser Horizonte und durch den entsprechenden Aufbau des Untergrundes liegt hier eine 

potentielle Gefährdung vor. Konkrete Hinweise auf Subrosionsauswirkungen, wie Erdfälle oder 

lokale Senkungen, sind allerdings im Subrosionskataster des LAGB im Vorhabenbereich bisher 

nicht dokumentiert, so dass eine Gefährdung hier derzeit als gering eingeschätzt wird. 

Gemäß der digitalen Geologischen Karte 1:25.000 kommen im betreffenden Bereich unter Gelän-

deoberkante Geschiebemergel vor, welcher von einer Lössschicht überbedeckt wird.  

Wir empfehlen eine standortkonkrete und auf die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersu-

chung nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 durchführen zu lassen. 

 

Jan Seidemann (Tel.: 0345 13197- 357) 

 

Hydrogeologie 

 

Bezüglich des Vorhabens gibt es beim gegenwärtigen Kenntnisstand aus hydrogeologischer Sicht 

keine Bedenken. Im äußersten Osten des Geltungsbereiches ist Grundwasser ab 1 m unter Flur 

zu erwarten, sonst sind Flurabstände größer als 5 m wahrscheinlich. 

 

Jan Seidemann (Tel.: 0345 13197- 357) 

 

 

Hinweis  

Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB aus-

schließlich in digitaler Form versendet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Kirchhoff 
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